
Nr. 50-2021 / 16. Dezember 2021 / 54. Jahrgang

Die Amtlichen Bekanntmachungen beginnen auf Seite 2

Anzeigenannahme: 

Telefon 0 43 26 / 6 18
Fax 0 43 26 / 18 99

Unabhängige Zeitung für Belau, Großharrie, Rendswühren, 
Ruhwinkel, Schillsdorf, Stolpe, Tasdorf und Wankendorf.

Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Bokhorst–Wankendorf 
und der amtsangehörigen Gemeinden.

Bokhorst-
Wankendorfer
Rundschau

Jahresausklang bei 
Tischlein Deck Dich

Liebe Kundin, lieber Kunde, liebe
Menschen in unserer Umgebung,
Sie kennen uns – wir sind
von Tischlein deck dich und dafür
bekannt, dass wir uns auf jede Si-
tuation einstellen können. Die
Nachfragen verändern sich und
wir reagieren gerne darauf.
Wegen der unsicheren Planbar-
keit von Veranstaltungen sind
warme Buffetanfragen seit fast
zwei Jahren rückläufig. Deshalb
haben wir uns nach dieser Zeit
des Ausprobierens entschieden,
Tischlein deck dich anders aufzu-
stellen: In unserem Lädchen gibt
es viele hausgemachte Köstlich-
keiten: Kuchen, Torten, Brote,
Suppen und Eintöpfe, einge-
weckte Spezialitäten und vieles
mehr. So können Sie zum Beispiel
für Ihre Feier unsere Fingerfood-
Vielfalt oder auch ein fantasievol-
les kaltes Buffet mit einen großen
Topf Glücklich-Suppe bestellen
und im Lädchen abholen. Wir sor-
gen weiterhin dafür, dass Sie ein
gutes Bauchgefühl haben können.

Nur eben etwas verändert und
ohne hohe monatliche Kosten für
Objektmiete und teure Vorratshal-
tung.
Unsere Öffnungs- und Bestellzei-
ten für Weihnachten und Silve-
ster erfahren Sie auf
buffetzauberei.de und natürlich
auch telefonisch unter (0 43 94)
99 15 66.
Zum Jahresausklang möchten wir
uns ganz herzlich bei Ihnen für
Ihre Treue bedanken. Kommen
Sie am 31. Dezember von 11 – 13
Uhr auf ein kostenfreies Heißge-
tränk zum Lädchen, Dorfstraße
39 in Bokhorst. Wir kochen für
Sie an diesem Tag kräftige Gu-
laschsuppe und köstliche vegan
Erbsensuppe (2,50 €/Teller) und
servieren draußen.
Wir wünschen Ihnen das Beste,
passen Sie auf sich auf und blei-
ben Sie gesund.
Herzlichst, Stefanie Bruhn, Car-
men Danker und alle, die mit uns
zaubern.

Adventskalender Verlosung:
Die Verlosung unserer Advents-
kalender-Preise ist in vollem
Gange! Die bisherigen Nummern
lauten:
1.Dez.: 93, 352
2.Dez.: 12, 17, 59, 161, 194,

208, 229, 232, 267,
345, 376, 427, 468, 475 

3.Dez.: 8, 114
4.Dez.: 66
5.Dez.: 23, 351
6.Dez.: 15, 89, 127, 210, 460
7.Dez.: 47, 274, 370
8.Dez.: 116, 337, 401
9.Dez.: 18, 50, 62, 152, 200,

211, 327, 354, 358,
400, 453, 470 

10.Dez.: 80, 122
11.Dez.: 75, 324, 409, 481
12.Dez.: 81, 138
13.Dez.: 304, 356, 425
14.Dez.: 30, 103, 237
Wir bedanken und bei allen Spon-
soren für die tollen Preise und
gratulieren allen, die gewonnen
haben. 
Infos zu unseren aktuellen Ange-
boten finden Sie unter www.famz-
wankendorf.de. Sie erreichen uns
auch jederzeit telefonisch unter
0160/96290878 oder
04326/2899550

Familienzentrum
Wankendorf

Am Sonntag, 23. Januar 2022
um 15:30 Uhr laden wir zur Jah-
reshauptversammlung für die
Jahre 2019, 2020 und 2021 im
Bürgertreff im Familienzentrum
ein.
Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Gäste haben das Wort

Berichte:
a) Vorsitzende
b) Kassiererin
c) Revisor

3. Aussprache und Entlastung
des Vorstandes

4. Wahlen                    
a) 1. Vorsitzende(r)
b) 2. Vorsitzende(r)
c) Kassierer(in)
d) Schriftführer(in)
e) Beisitzer(innen)
f) Revisoren
g) Delegierte für die Kreis-

konferenz
5. Fahrten und Veranstaltungen

in den Jahren 2018, 2019
und 2021

6. Verschiedenes
Leider stehen auch bei uns nicht
alle Amtsinhaber zur Wiederwahl.
Nach vielen Jahren der ehren-
amtlichen Tätigkeit legen die
Schriftführerin und der 2. Vorsit-
zende ihr Amt nieder. Wir brau-

chen also neue freiwillige Helfer
die sich ehrenamtlich engagieren
wollen.
Gerne nehmen wir Vorschläge für
die Wahlen an!
Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr
laden wir Sie zu Kaffee und Ku-
chen ein.

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Wankendorf
Jahreshauptversammlung

www.ruheforst-eiderquelle.de
04394-513

Waldfriedhof
Bothkamp an der Eiderquelle
Urnenbestattungen unter Bäumen 

im Quellgebiet der Eider
Informieren Sie sich bei unseren 

kostenlosen Waldführungen
Samstag, 08.01. 2022 um 11.00 Uhr
Samstag, 05.02. 2022 um 11.00 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz (Schautafel)

Telefon 04326/1279 oder 04326/1233
Mobil 0171/4105877

Bestattungsinstitut
Riecken

Erdbestattungen  ·  Feuerbestattungen
Seebestattungen  ·  Überführungen
Erledigungen aller Formalitäten

Ihr Bestatter 
im Amt Bokhorst-Wankendorf,
sowie auf allen anderen Friedhöfen
und im Ruhe-Forst Bothkamp

Ansprechpartner: Helmut Riecken

Seit 1925

Büttner & Büttner
Pflegedienst GmbH
kompetent, motiviert, 

flexibel, zuverlässig
Am Markt 28
24610 Trappenkamp
Tel. 043 23 / 805 85 54
Fax 0 43 23 /805 85 53
info@pflegedienst-buettner.de
www.pflegedienst-buettner.de

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen

0 39 44 - 361 60
www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter 
am Wasserturm 
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! Geänderte
Annahmezeiten:
Aufgrund der bevorstehenden
Feiertage, gelten folgende 
Annahmetermine für Anzeigen-
und Textmanuskripte:

für die 52. Woche 2021
(Erscheinungstag Do., 30.12.2021)
bis Di., 21.12.2021, 10 Uhr

für die 01. Woche 2022
KEINE ERSCHEINUNG

Später eingehende Manuskripte können
leider nicht berücksichtigt werden.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
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Amtliche Bekanntmachungen

Gebührensatzung der Gemeinde Tasdorf
über die Inanspruchnahme der 

Freiwilligen Feuerwehr 
(Feuerwehrgebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 bis 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar
2003 (GVOBl. SH S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai
2021 (GVOBl. SH S. 566 ff.), des § 29 Abs. 2 bis 4 und 6 des Brand-
schutzgesetzes (BrSchG) des Landes Schleswig-Holstein vom
10.02.1996 (GVOBl. S. 200), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.
September 2020 (GVOBl. S. 686) und der §§ 1 Abs. 1, 2 und 6 des
Kommunalabgabenge setzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl.
SH S. 27), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Mai
2021 (GVOBl. SH S. 566) wird nach Beschlussfassung der Gemein-
devertretung Tasdorf am 30.11.2021 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 Aufgaben der Feuerwehr
(1) Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen hat die Feuerwehr gem. §

6 Abs. 1 BrSchG Aufgaben der Gefahrenabwehr nach § 162 Abs.
3 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) wahrzunehmen (abwehren-
der Brandschutz, technische Hilfeleistung).  Daneben wirkt die
Feuerwehr im Katastrophenschutz mit.

(2) Bei der Brandverhütungsschau (§ 23 Abs. 2 BrSchG) sowie der
Brandschutzerziehung und der Brand-schutzaufklärung (§ 6 Abs.
2  BrSchG) hat die Feuerwehr mitzuwirken.

(3) Soweit die Pflichtaufgaben der Feuerwehr nicht beeinträchtigt
werden, steht die Feuerwehr auf An-forderung zu sonstigen
Dienstleistungen, insbesondere für technische Hilfeleistungen, zur
Verfügung. Die Weitergabe oder das Verleihen von Ausrüstungs-
gegenständen ist ausgeschlossen.

§ 2 Gegenstand der Benutzungsgebühr
(1) Einsätze und Leistungen der Feuerwehr gem. § 29 Abs. 1 BrSchG

sind gebührenfrei.
(2) Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr gem. § 29 Abs. 2

BrSchG und nach § 1 Abs. 3 dieser Satzung werden Benutzungs-
gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. § 21 Abs. 3
BrSchG bleibt unberührt.

§ 3  Höhe und Bemessungsgrundlage 
der Benutzungsgebühr

(1) Die Benutzungsgebühr wird nach Stundensätzen erhoben. Für
die Berechnung des Stundensatzes wird der Zeitraum der Abwe-
senheit der Feuerwehrangehörigen und der Fahrzeuge vom Feu-
erwehrgerätehaus sowie der Zeitraum der Wiederherstellung der
Einsatzbereitschaft zugrunde gelegt.

(2) Es werden Gebühren erhoben
       1. für den Feuerwehrangehörigen                     75,00 €   je Std.
       2. für den Einsatz von Fahrzeugen
       2.1  Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF - W)      219,00 €  je Std.
(3) Für jede angefangene Stunde wird der volle Stundensatz erho-

ben.
(4) Die Anzahl des einzusetzenden Personals sowie die Anzahl der

Fahrzeuge liegen im pflichtgemäßen Ermessen der Einsatzlei-
tung.

(5) Mit dem Stundensatz für Fahrzeuge sind die Kosten für die Be-
triebsmittel abgegolten; nicht einge-schlossen sind die in § 4 ge-
nannten Verbrauchsmittel.

(6) Eine Gebühr ist auch dann zu zahlen, wenn die Feuerwehr nach
ihrem Ausrücken nicht mehr tätig zu werden braucht und die Feu-
erwehr dieses nicht zu vertreten hat.

§ 4  Kostenerstattung
(1) Die Kosten für aufgewendete Sonderlöschmittel gem. § 29 Abs. 2

Satz 4 Ziff. 6 BrSchG sowie Auslagen gem. § 29 Abs. 3 Ziff. 1
BrSchG  wie Ölbindemittel, Filter, Prüfröhrchen und sonstige Ver-
brauchsmittel der Feuerwehren, soweit sie nicht dem Betrieb der
Fahrzeuge unmittelbar dienen, werden durch öffentlich rechtlichen
Kostenerstattungsanspruch geltend gemacht.

(2) Der Kostenerstattungsanspruch entsteht mit dem Verbrauch der
in Abs. 1 genannten Mittel. Hierbei werden die geltenden Tages-
preise zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlages gem. § 29 Abs.
3 Ziff. 3 BrSchG zugrunde gelegt. Im Übrigen gelten die §§ 5 – 6
dieser Satzung entsprechend. 

§  5  Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet
       a) die Auftraggeberin oder Auftraggeber
       b) die Eigentümerin oder der Eigentümer oder diejenigen natür-

lichen oder juristischen Personen, zu deren Gunsten die Lei-
stungen erfolgen oder deren Verpflichtung oder Interessen
durch die Leistungen wahrgenommen werden.

       c) der oder die Verantwortlichen gem. § 29 Abs. 2 Satz 4 Ziff. 1
– 6 BrSchG.

(2) Mehrere gebührenpflichtige Personen haften gesamtschuldne-
risch.
§ 6  Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Beginn der gebührenpflichtigen
Leistung durch die Feuerwehr.

(2) Die Gebührenschuld wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Leistungsbescheides fällig. 

(3) Eine Vorauszahlung bis zur Höhe der voraussichtlichen Benut-
zungsgebühr kann gefordert werden.

§ 7  Ersatzansprüche der Gemeinde 
als Träger der Feuerwehr

Für die Berechnung von Ersatzansprüchen gilt diese Satzung ent-
sprechend.

§ 8  Datenverarbeitung
(1) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Ge-

bührenschuldnerin / des Gebühren-schuldners sowie eigener Er-
mittlungen ein Verzeichnis mit den für die Gebührenerhebung
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese
Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung
zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

(2) Zur Ermittlung der Gebührenschuldnerin oder des Gebühren-
schuldners sowie zur Gebührenerhebung nach dieser Satzung ist
die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen Daten,
die von Dritten (insbe-sondere Ordnungsbehörden) erhoben wor-
den sind, zulässig. Sie dürfen zum Zwecke der Gebührener-he-
bung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 

(3) Für die Ersatzansprüche gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend.

§ 9  Haftung und Schäden
(1) Für Personen- und Sachschäden, die bei einem Einsatz der Feu-

erwehr entstehen, haftet die Gemeinde (Feuerwehr) nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit.

(2) Die Gebührenschuldnerin oder der Gebührenschuldner haben der
Gemeinde (Feuerwehr) von Ersatzan-sprüchen Dritter wegen ein-
satzbedingter Schäden freizustellen, sofern dieser von der Feu-
erwehr nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden
sind.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntgabe in Kraft.

§ 11  Außerkrafttreten
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Feuerwehrgebührensatzung
vom 17. Dezember 2001 außer Kraft.
Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Tasdorf, 09.12.2021
(L.S.)

Gemeinde Tasdorf, Gez. Sievers, Bürgermeister

2. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde
Tasdorf über die Erhebung von Abgaben

für die zentrale öffentliche 
Abwasseranlage (Beitrags- und 

Gebührensatzung Abwasserbeseitigung)
Aufgrund des §§ 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom
28.02.2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein, Seite 57) zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. Mai 2021 (GVOBl. SH S. 566 ff.) und der §§ 1
Abs. 1, 2, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes
Schleswig-Holstein (KAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. Januar 2005 (GVOBl. SH S. 27), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVOBl. SH S. 566) und der §§ 1 u.
2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes vom
13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425) wird nach Beschluss fassung
durch die Gemeindevertretung vom 30.11.2021 folgende 2. Nach-
tragssatzung erlassen:

§ 1
§ 22 erhält folgende Fassung:

§ 22
Gebührensatz

Die Benutzungsgebühr beträgt 3,35 Euro je m³.
§ 2

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
Tasdorf, 09.12.2021
Az.: 865 -01/10-1
(L.S.)

Gemeinde Tasdorf, gez. Sievers, Bürgermeister

Gebührensatzung der Gemeinde 
Rendswühren über die Inanspruchnahme

der Freiwilligen Feuerwehr 
(Feuerwehrgebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 bis 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar
2003 (GVOBl. SH S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai
2021 (GVOBl. SH S. 566 ff.), des § 29 Abs. 2 bis 4 und 6 des Brand-
schutzgesetzes (BrSchG) des Landes Schleswig- Holstein vom
10.02.1996 (GVOBl. S. 200), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.
September 2020 (GVOBl. S. 686) und der §§ 1 Abs. 1, 2 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl.
SH S. 27), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Mai
2021 (GVOBl. SH S. 566) wird nach Beschlussfassung der Gemein-
devertretung  Rendswühren am 04.11.2021 folgende Satzung erlas-
sen:

§ 1 Aufgaben der Feuerwehr
(1) Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen hat die Feuerwehr gem. §

6 Abs. 1 BrSchG Aufgaben der Gefahrenabwehr nach § 162 Abs.
3 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) wahrzunehmen (abwehren-
der Brandschutz, technische Hilfeleistung). Daneben wirkt die
Feuerwehr im Katastrophenschutz mit.

(2) Bei der Brandverhütungsschau (§ 23 Abs. 2 BrSchG) sowie der
Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklärung (§ 6 Abs.
2 BrSchG) hat die Feuerwehr mitzuwirken.

(3) Soweit die Pflichtaufgaben der Feuerwehr nicht beeinträchtigt
werden, steht die Feuerwehr auf Anforderung zu sonstigen
Dienstleistungen, insbesondere für technische Hilfeleistungen, zur
Verfügung. Die Weitergabe oder das Verleihen von Ausrüstungs-
gegenständen ist ausgeschlossen.

§ 2 Gegenstand der Benutzungsgebühr
(1) Einsätze und Leistungen der Feuerwehr gem. § 29 Abs. 1 BrSchG

sind gebührenfrei.
(2) Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr gem. § 29 Abs. 2

BrSchG und nach § 1 Abs. 3 dieser Satzung                   werden Be-
nutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. § 21
Abs. 3 BrSchG bleibt unberührt.

§ 3 Höhe und Bemessungsgrundlage 
der Benutzungsgebühr

(1) Die Benutzungsgebühr wird nach Stundensätzen erhoben. Für
die Berechnung des Stundensatzes wird der             Zeitraum der
Abwesenheit der Feuerwehrangehörigen und der Fahrzeuge vom
Feuerwehrgerätehaus sowie      der Zeitraum der Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft zugrunde gelegt.

(2) Es werden Gebühren erhoben
       1. für den Feuerwehrangehörigen 21,00 € je Std.
       2. für den Einsatz von Fahrzeugen
       2.1 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 111,00 € je Std.
       2.2 Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6) 23,00 € je Std.

(3) Für jede angefangene Stunde wird der volle Stundensatz erho-
ben.

(4) Die Anzahl des einzusetzenden Personals sowie die Anzahl der
Fahrzeuge liegen im pflichtgemäßen Ermessen der Einsatzlei-
tung.

(5) Mit dem Stundensatz für Fahrzeuge sind die Kosten für die Be-
triebsmittel abgegolten; nicht eingeschlossen sind die in § 4 ge-
nannten Verbrauchsmittel.

(6) Eine Gebühr ist auch dann zu zahlen, wenn die Feuerwehr nach
ihrem Ausrücken nicht mehr tätig zu werden braucht und die Feu-
erwehr dieses nicht zu vertreten hat.

§ 4 Kostenerstattung
(1) Die Kosten für aufgewendete Sonderlöschmittel gem. § 29 Abs. 2

Satz 4 Ziff. 6 BrSchG sowie Auslagen gem. § 29 Abs. 3 Ziff. 1
BrSchG wie Ölbindemittel, Filter, Prüfröhrchen und sonstige Ver-
brauchsmittel der  Feuerwehren, soweit sie nicht dem Betrieb der
Fahrzeuge unmittelbar dienen, werden durch öffentlich
rechtlichen Kostenerstattungsanspruch geltend gemacht.

(2) Der Kostenerstattungsanspruch entsteht mit dem Verbrauch der
in Abs. 1 genannten Mittel. Hierbei werden die geltenden Tages-
preise zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlages gem. § 29 Abs.
3 Ziff. 3 BrSchG zugrunde gelegt. Im Übrigen gelten die §§ 5 – 6
dieser Satzung entsprechend.

§ 5 Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet
       a) die Auftraggeberin oder der Auftraggeber
       b) die Eigentümerin oder der Eigentümer oder diejenigen natür-

lichen oder juristischen Personen, zu deren                           Gun-
sten die Leistungen erfolgen oder deren Verpflichtung oder
Interessen durch die Leistungen                           wahrgenom-
men werden. 

       c) der oder die Verantwortlichen gem. § 29 Abs. 2 Satz 4 Ziff. 1
– 6 BrSchG.

(2) Mehrere gebührenpflichtige Personen haften gesamtschuldne-
risch.
§ 6 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Beginn der gebührenpflichtigen
Leistung durch die Feuerwehr. 

(2) Die Gebührenschuld wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Leistungsbescheides fällig.

(3) Eine Vorauszahlung bis zur Höhe der voraussichtlichen Benut-
zungsgebühr kann gefordert werden.

§ 7 Ersatzansprüche der Gemeinde 
als Träger der Feuerwehr

Für die Berechnung von Ersatzansprüchen gilt diese Satzung ent-
sprechend.

§ 8 Datenverarbeitung
(1) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Ge-

bührenschuldnerin / des Gebührenschuldners sowie eigener Er-
mittlungen ein Verzeichnis mit den für die Gebührenerhebung
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese
Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung
zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

(2) Zur Ermittlung der Gebührenschuldnerin oder des Gebühren-
schuldners sowie zur Gebührenerhebung nach
dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen Daten, die von Dritten (insbesondere Ordnungsbehör-
den) erhoben worden sind, zulässig. Sie dürfen zum Zwecke der
Gebührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet wer-
den.

(3) Für die Ersatzansprüche gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend.
§ 9 Haftung und Schäden

(1) Für Personen- und Sachschäden, die bei einem Einsatz der Feu-
erwehr entstehen, haftet die Gemeinde (Feuerwehr) nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit.

(2) Die Gebührenschuldnerin oder der Gebührenschuldner haben der
Gemeinde (Feuerwehr) von Ersatzan-sprüchen Dritter wegen ein-
satzbedingter Schäden freizustellen, sofern dieser von der Feu-
erwehr nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden
sind.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntgabe in Kraft.

§ 11 Außerkrafttreten
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Feuerwehrgebührensatzung
vom 25. Oktober 2001 außer Kraft.
Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Rendswühren, 09.12.2021
(L.S.)

Gemeinde Rendswühren, gez. Dr. Bahr, Bürgermeister

1. Nachtragssatzung
zur Satzung des Amtes Bokhorst-Wankendorf über die Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren in den Gemeinden Belau,
Ruhwinkel (Ortsteile Bekskate, Schönböken und Tanneneck),
Stolpe und Wankendorf für die Abwasserbeseitigung (Beitrags-
und Gebührensatzung)
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein vom
28.02.2003 (GVOBl Schl.-H. S. 113) in der zurzeit gültigen Fassung
in Verbindung mit den §§ 4 u. 17 der Gemeindeordnung für Schles-
wig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Fe-
bruar 2003 (GVOBl. SH S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom
25. Mai 2021 (GVOBl. SH S. 566 ff.) und der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 und 8
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein
(KAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005
(GVOBl. SH S. 27), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 25. Mai 2021 (GVOBl. SH S. 566) und der §§ 1 u. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes vom 13.11.2019
(GVOBl. Schl.-H. S. 425) wird nach Beschlussfassung durch den
Amtsausschuss am 01.12.2021 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
§ 13 wird wie folgt geändert:

§ 13 Gebührensatz
Zur Deckung der Kosten werden folgende Grund- und Verbrauchs-
gebühren erhoben:
Die Grundgebühr beträgt jährlich je Anschluss                     96,00 €.
Die Verbrauchsgebühr beträgt je m³                                      3,10 €.
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Amtliche Bekanntmachungen
Artikel 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Wankendorf, den 02.12.2021
Aktenzeichen 865-90-1/1-II-Kö
(L.S.)                  gez. Engelmann, Amtsvorsteher

Amtliche Bekanntmachung des Amtes
Bokhorst-Wankendorf

für die Gemeinde Schillsdorf
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1
und 3 BauGB für den Ortsteil Schillsdorf der Gemeinde Schills-
dorf
Die Gemeindevertretung Schillsdorf hat in ihrer Sitzung am 24. No-
vember 2021 die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß § 34
Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB für den Ortsteil Schillsdorf, bestehend aus
der Planzeichnung und dem Text, als Satzung beschlossen. Dies wird
hiermit bekannt gemacht.
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1
und 3 BauGB für den Ortsteil Schillsdorf tritt mit Beginn des dieser
Bekanntmachung folgenden Tages in Kraft. Alle Interessierten kön-
nen die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung mit der Begründung
von diesem Tage an in der Amtsverwaltung Bokhorst-Wankendorf,
Kampstraße 1, 24601 Wankendorf, Zimmer 20, während der Öff-
nungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt
Auskunft erhalten. Zusätzlich wurden die Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung und die Begründung ins Internet unter der Adresse
www.amt-bokhorst-wankendorf.de eingestellt.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten
Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs.
3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs.
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe durch die Satzung in eine bisher zulässige Nut-
zung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeich-
neten landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und
Bekanntmachung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den
Ortsteil Schillsdorf sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der
Gemeinde Schillsdorf unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift
und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden
ist.
Der Plangeltungsbereich ist in der abgedruckten Karte dargestellt. 
Wankendorf, den 16. Dezember 2021
Az. 622-21-9/IB/Te

Amt Bokhorst-Wankendorf, Der Amtsvorsteher
Geltungsbereich
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Gemeinde Schillsdorf

Amtliche Bekanntmachung des Amtes
Bokhorst-Wankendorf

für die Gemeinde Schillsdorf
Beschluss der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungspla-
nes Nr. 19 der Gemeinde Schillsdorf
für das im Ortsteil Bokhorst gelegene Gebiet östlich Bebauung 'Bre-
denbeker Weg 3', nördlich Bebauung 'Dorfstraße 27', südlich 'Bre-
denbeker Weg' und westlich 'Dorfstraße'
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 24. November 2021
die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 19 der
Gemeinde Schillsdorf für das im Ortsteil Bokhorst gelegene Gebiet
östlich Bebauung 'Bredenbeker Weg 3', nördlich Bebauung 'Dorf-
straße 27', südlich 'Bredenbeker Weg' und westlich 'Dorfstraße', be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als
Satzung beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht.
Die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 19 tritt mit
Beginn des dieser Bekanntmachung folgenden Tages in Kraft. Alle In-
teressierten können die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungs-
planes Nr. 19 mit der Begründung von diesem Tage an in der
Amtsverwaltung Bokhorst-Wankendorf, Kampstraße 1, 24601 Wan-
kendorf, Zimmer 20, während der Öffnungszeiten für den Publikums-
verkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich
wurden die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr.
19 und die Begründung ins Internet unter der Adresse www.amt-bok-
horst-wankendorf.de eingestellt.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten
Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs.
3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs.
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zu-
lässige Nutzung und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeich-
neten landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und
Bekanntmachung der Bebauungsplan-Satzung sowie eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung,
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde Schillsdorf unter Be-
zeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die
Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.
Der Plangeltungsbereich ist in der abgedruckten Karte dargestellt. 
Wankendorf, den 16. Dezember 2021
Az. 622-21-9/19-2/Te

Amt Bokhorst-Wankendorf, Der Amtsvorsteher

Geltungsbereich 2. Änderung und Ergänzung Bebauungsplan
Nr. 19 Gemeinde Schillsdorf

Amtliche Bekanntmachung des Amtes
Bokhorst-Wankendorf

für die Gemeinde Schillsdorf
Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 22 der Gemeinde Schills-
dorf
für das Gebiet südlich 'Schwarzer Weg', westlich der Bebauung 'Dorf-
straße', nördlich der Bebauung 'Bredenbeker Weg', östlich landwirt-
schaftlich genutzter Flächen
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 24. November 2021
den Bebauungsplan  Nr. 22 der Gemeinde Schillsdorf für das Gebiet
südlich 'Schwarzer Weg', westlich der Bebauung 'Dorfstraße', nörd-
lich der Bebauung 'Bredenbeker Weg', östlich landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil B), als Satzung beschlossen. Dies wird hiermit bekannt ge-
macht.
Der Bebauungsplan Nr. 22 tritt mit Beginn des dieser Bekanntma-
chung folgenden Tages in Kraft. Alle Interessierten können den Be-
bauungsplan Nr. 22 mit der Begründung von diesem Tage an in der
Amtsverwaltung Bokhorst-Wankendorf, Kampstraße 1, 24601 Wan-
kendorf, Zimmer 20, während der Öffnungszeiten für den Publikums-
verkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich
wurden der Bebauungsplan Nr. 22 und die Begründung ins Internet
unter der Adresse www.amt-bokhorst-wankendorf.de eingestellt.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten
Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs.
3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs.
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zu-
lässige Nutzung und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Der gemeinsame Flächennutzungsplan des ehemaligen Amtes Bok-
horst ist gemäß        § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB durch Berichtigung an-
gepasst worden (37. Änderung durch Berichtigung). Der berichtigte
Plan kann wie oben angegeben eingesehen werden; ebenso können
Auskünfte über den Inhalt gegeben werden.
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeich-
neten landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und
Bekanntmachung der Bebauungsplan-Satzung sowie eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung,
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde Schillsdorf unter Be-
zeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die
Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.
Der Plangeltungsbereich ist in der abgedruckten Karte dargestellt. 
Wankendorf, den 16. Dezember 2021
Az. 622-21-9/22/Te

Amt Bokhorst-Wankendorf, Der Amtsvorsteher
Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 22 Gemeinde Schillsdorf

Gemeinde Adventskalender
Seit dem 1.Dezember wird in der
Gemeinde Ruhwinkel jeden Tag
ein Türchen des Adventskalen-
ders geöffnet. 
Alle, die einen Losabschnitt abge-
geben haben, sollten im Schauka-
sten des Bürgervereins
Schönbökens (Ecke Hauptstr. /
Schulweg) schauen, ob Ihr Name
hinter einer der geöffneten Türen
steht.
Die Gewinner, die Ihren Namen
hinter einer der 24 Türen finden,
können sich Ihre Geschenke ab-
holen bei: Ute Hübner, Hauptstr.
10, Schönböken (täglich zwischen
19 – 20 Uhr), Telefon: -7582.

Bürgerverein
Schönböken Garten- und

Landschaftspflege

Tel. 0 4394 / 9939334
Mobil 0173 / 9762274

Schnee- und
Eisbeseitigung
Dauerpflege

GRABPFLEGE

%04326/618
Anzeigenannahme
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Schmerzhaft müssen wir Abschied nehmen

Willi Lunau
Deine herzliche Art und große Hilfsbereitschaft als ewiges 

Mitglied im Bürgerverein und 
in Deiner über 20-jährigen Mitarbeit im Vorstand bzw. Deinem

Engagement in mehr als 3 Wahlperioden 
in der Gemeindevertretung werden wir vermissen.

Unser Mitgefühl gilt der Familie.
Bürgerverein Schönböken

Nachruf
Am 16. November 2021 verstarb unser ehemaliger Mitarbeiter

Herr
Hans Heinrich 
Winkelmann

im Alter von 81 Jahren.

Herr Winkelmann war 35 Jahre Amtsarbeiter beim Bauhof des
ehemaligen Amtes Wankendorf und dort für die Unterhaltung
der Straßen und Wege, Kanalarbeiten sowie für die Pflege der
Grünanlagen zuständig.

Durch seine freundliche hilfsbereite Art hat er sich die Wert-
schätzung aller erworben.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Amt Bokhorst-Wankendorf
Jörg Engelmann 
Amtsvorsteher

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Gemeindevertreter

Herrn Willi Lunau
Der Verstorbene gehörte der Gemeindevertretung an in den
Jahren 2003 bis 2019.
Er war während dieser Zeit Vorsitzender bzw. stv. Vorsitzender
im Hauptausschuss und Wahlprüfungsausschuss.
Wir trauern um einen großartigen Menschen, der viele Jahre 
großes Engagement für unsere Gemeinde gezeigt hat.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seiner Familie.

Gemeinde Ruhwinkel

Hans Heinrich
Winkelmann

† 16. November 2021

DANKE
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise liebevoll zum Ausdruck 
brachten.

Dorle Winkelmann
und KinderObendorf, im Dezember 2021

Christa
Grap
† 10.11.21

Herzlichen Dank 
sagen wir allen Verwandten, 
Nachbarn und Bekannten, die sich
mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten und sie auf
ihrem letzten Weg begleiteten.

Im Namen der Familie
Ute Lettau

www.kirchebokhorst.de
kirchenbuero@kirchebokhorst.de
Tageslosung
Donnerstag, den 16.12.
„Der Herr, euer Gott, ist Gott oben
im Himmel und unten auf Erden.”

Josua 2,11
Kirchenbüro, Di-Do, 9-12 Uhr
Donnerstag, den 16.12.
Posaunenchorgeneralprobe 
18 Uhr
Freitag, den 17.12.
Pfadfindertreffen 16.30 Uhr
Samstag, den 18.12.
Dörferblasen ab 16.30 Uhr
4. Advent, Sonntag, den 19.12.
Gottesdienst 10 Uhr
Posaunenweihnachtskonzert am
Gemeindehaus 18 Uhr
Dienstag, den 21.12.
Kasperletheater 14.30 Uhr, 
16 Uhr und 17.30 Uhr
Joy4Soul Chorprobe 19.30 Uhr
Mittwoch, den 22.12.
Blumenkomitee 14 Uhr
Donnerstag, den 23.12.
Posaunenchorproben ab 16 Uhr
Kasperletheater im Gemeinde-
haus Obergeschoss
Der geklaute Weihnachtsbaum
Der Räuber Hotzenplotz ist aus
der Coronaquarantäne, an die er
sich sowieso nicht gehalten hat,
raus und treibt wieder sein Unwe-
sen. 3 Vorstellungen am Diens-
tag, den 21.12. um 14:30  - 16:00
- 17:30 Schulkinder müssen ge-
testet sein (Schultest) und Er-
wachsene geimpft oder genesen.
Eintritt: Kinder  1 Euro,  Erwach-
sene 3 Euro 

Ev.-Luth.
Heilig-Geist-Kirche

Bokhorst
Nutzen auch Sie die Möglichkeit, 

mit Hilfe unserer Zeitung Danke zu sagen.

Ev.-Luth.
Kirchengemeinde

Wankendorf

Wochenspruch zum 4. Advent:
„Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr
zum Herrn gehört. Und noch ein-
mal will ich es sagen: Freut euch!
Der Herr kommt bald!“

Philipper 4,4.5b
Das Friedenslicht
aus Betlehem bringen auch die-
ses Jahr unsere Pfadfinder zu
uns. Am Nachmittag des 3. Advent
holten sie es aus Kiel ab, um es
nun am 4. Advent in unseren Got-
tesdienst zu tragen.
Nächster Gottesdienst 
Am 4. Advent, 19.12., feiern wir
um 10 Uhr in der Kirche Gottes-
dienst mit dem Friedenslicht aus
Betlehem (s.o.), Pastorin Gertrud
Schäfer (Orgel: Christian Kaben),
wie gewohnt mit Abständen und
medizinischer Maske beim Gehen
und Mitsingen und jetzt neu mit
3G-Nachweis (s.u.). Bitte diesen
Nachweis – und evtl. Laterne fürs
Friedenslicht  – mitbringen und
sehr früh kommen, damit wir in
Ruhe die 3G-Nachweise überprü-
fen, allen einen Platz zuweisen
und dennoch rechtzeitig beginnen
können.
Dass man nun auch bei uns (wie
anderswo) für Gottesdienste im
Kirchenraum einen 3G-Nachweis
braucht, beschloss der Kirchenge-
meinderat wegen der dramatisch
erhöhten Infektionszahlen. Ihm ist

die Gesundheit aller Gottesdienst-
teilnehmer wichtig, zugleich
möchte er niemanden ausschlie-
ßen. Denen, die es schwer haben,
eine Teststation zu erreichen, und
mindestens eine halbe Stunde vor
Gottesdienstbeginn kommen, bie-
tet er bis auf Weiteres an, dass er
sie vor dem Gottesdienst im Ge-
meindehaus testet. 
Weitere Gottesdienste
(in der Kirche, mit 3G-Nachweis)
Heiligabend, 24.12.,
a) mit Pastorin Ulrike Jenett, nur

für vorher Angemeldete
(unter 043 26  - 288 0843):
14.30 Uhr und 15.30 Uhr
Selbstgedrehter Weihnachts-
film „Micha und das Chaos im
Stall“ (parallel auf unserer Web-

site zu sehen) 17 Uhr Christ-
mette

b) ohne Voranmeldung: 23 Uhr
Christmette der Jugend

1. Weihnachtstag, 25.12. 
17 Uhr Lobpreis an der Krippe mit
Felix und Katharina Krull
2. Weihnachtstag, 26.12.
10 Uhr Musikalischer Gottesdienst
mit Pastor Ralf Jenett 
Bibel-Gesprächskreis
Freitag, 17.12., 16 bis 18 Uhr, Ge-
meindehaus (2G). Kontakt: 01 51
10 49 09 31
Pfadfinder „Die Eisvögel“
Nächste Gruppenstunde: Sams-
tag, 18.12., 10.30 bis 12 Uhr am
Gemeindehaus. Anmeldungen
bitte per E-Mail an: Pfadfinder-
Wankendorf@gmx.de



reha team Saggau
Unser Lächeln hilft

Wir bringen Hilfen
Segeberger Landstr. 28 · 24619 Bornhöved · www.rehateamsaggau.de

Gelis Hundesalon
Gute Pflege

für jeden Hund
Wir wünschen frohe
Weihnachten und
einen guten Rutsch
ins Jahr 2022.
Tel: 04323-7573

freundlich schnell

Dorfstraße 3                Tel.      04323/6558
24601 Ruhwinkel        Mobil  0173 8997800

Die Fachwerkstatt in Ihrer Nähe

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 

wünschen wir ein GESEGNETES WEIHNACHTSFEST 

und ein gesundes, erfolgreiches NEUES JAHR.
Inh.: Andreas Storim & Mitarbeiter

Autolackiererei Gutz

günstig gut

RESTAURANT

RHODOS

Bahnhofstraße 4 in 24326 Ascheberg Tel. 0 4526 / 309609
– Wir freuen uns auf Ihren Besuch –

RHODOS
GRIECHISCHE SPEZIALITAETEN

Inh. Miriam Pappas

Wir wünschen allen unseren Gästen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neues Jahr!
Wir freuen uns, dass Sie und ihr uns auch in dieser schweren Zeit

unterstützt und möchten auch hierfür Danke sagen. 
Unser Abholservice für Speisen steht weiterhin zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre und eure telefonischen Bestellungen.

Miriam und Vasili Pappas

Wir bitten für den 25.und 26.12. um telefonische Vorbestellung bis zum
Montag 21.12. und für Silvester und Neujahr bis zum Montag 28.12.
Abholzeiten: 25.12-26.12.21 11.30-14.00 und 16.30-20.00 Uhr 

31.12.21 und 1.1.22 16.30-20.30 Uhr 

Wir wünschen all unseren 
Kunden, Freunden und Bekannten 

ein schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfolgreiches

neues Jahr!
Ihre Birte Feuereisel

Lerch
Malerfachbetrieb Wir bringen

die FARBE ins Leben...

Wärmedämmung vom Profi sämtliche Malerarbeiten
Bauwerkabdichtung (Keller etc.) Betonsanierung
Exklusive Wandgestaltung Dachbeschichtung
Bodenbeläge Trockenbau Verglasung und mehr...

Dreikronen 18 · 24619 Altenrade · Tel. (0 43 94) 8 37 · Fax 10 00
Mobil (01 72) 6 16 12 35 · www.maler-lerch.de · HJLerch@t-online.de

Wir wünschen unseren Kunden und Freunden ein frohes Weihnachtsfest 
und ein schönes und farbiges neues Jahr!

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten ein frohes

Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr.

Helmut und 
Martin Riecken

Winterdienst
Schnee- und

Eisbeseitigung
Garten- und Landschaftspflege

Wir danken all unseren Kunden
für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen ein gesundes

und erfolgreiches neues Jahr!

Tel. 0 43 94 / 993 93 34
Mobil 0173 / 9762274



Rund ums Haus: Tel. 0172-4224095
Allen Kunden, Freunden und Bekannten ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
Zu finden sind wir: Gut Ascheberg 11 (Schwiddeldei)

Runge’s
Hof- & Gartenservice

Runge’s
Hof- & Gartenservice

Reisebü
ro
Ingrid

Gablonzer Str. 24, Tel. (0 43 23) 10 10, 24610 Trappenkamp
Allen Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
Wir sind auch weiterhin gerne für Sie da!

Ihr Reisebüro-Team

Allen meinen Kunden und Freunden 
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.
Dreikronen 7a · 24619 Rendswühren-Altenrade

☎ 0170-1535216 · 04394-991433

Allen  Kunden, 
Freunden und
Bekannten ein 

schönes, besinnliches
Weihnachtsfest sowie 
Gesundheit, Erfolg, Glück 
und Zufriedenheit 
für das neue Jahr 
verbunden mit einem
Dank für die Treue 
in diesen schweren 
Zeiten wünscht 
das Team von 
Sahre’s Frisierstube 

Markt 6 b
Wankendorf
Tel. 0 43 26 / 20 23

Für Mensch und Tier
frohe Weihnachten
und Gesundheit 

für 2022!
Tierarzt Dr. Dose
und Praxisteam

Dorfstr. 11 · 24637 Schillsdorf  
Tel. 04394.428

Theodor-Storm-Str. 5a
24601 Wankendorf  
Tel. 04326.2897811
Notfallrufnummer:

0175 7601871

Für das uns auch in diesem Jahr erwiesene Vertrauen danken wir 
und übermitteln Ihnen unsere besten Wünsche für ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie Gesundheit und Erfolg im Neuen Jahr.

Bodo Zankel KG, Bornhöved

Am 24.12. und 31.12.2021 bleibt unser Autohaus geschlossen.

Eine fröhliche und 
besinnliche Weihnachtszeit

wünscht
das gesamte Team

vom Haarstudio Wacker.

Unsere Öffnungszeiten: 

Di. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr & Sa.  8.00 - 13.00 Uhr geöffnet.

Kieler Tor 1 · 24619 Bornhöved · Telefon 0 43 23 / 79 96

Eichgrund 3
24601 Wankendorf

Tel./Fax (04326) 980088
Mobil 0177 /2599534

Kurt  DudszusKurt  DudszusKD Inh. Adrian Riefenthaler
OFENSETZER- UND 

FLIESENLEGERMEISTER

Wir wünschen allen
Kunden, Freunden und
Bekannten ein schönes
Weihnachtsfest und ein
gesundes Jahr 2022!

Wir wünschen allen Kunden,
Geschäftsfreunden und Bekannten ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr,

verbunden mit einem herzlichen Dank für das uns
entgegengebrachte Vertrauen.

Thomas und Nicole Hünemörder
Bornhöved, Kronberg 21

Sofort-Service · Ersatzteile · Zubehör
24619 Bornhöved · Silgen Bargen

Ruf 04323/7676
www.eggert-landtechnik.de

EGGERT
LANDTECHNIK
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WENDT  ZIMMEREI & 
HOLZBAU GmbH

Neue Straße 6
24610 Trappenkamp
Tel. (0 43 23) 92 43 36
Fax (0 43 23) 92 43 37

Wir wünschen 

unseren Kunden 

und Geschäftpartnern,

Freunden und 

Bekannten ein frohes

Weihnachtsfest 

und ein gesundes und 

erfolgreiches Jahr.

Termine:
Sprachen
Mo 17. Jan, 2022
Spanisch Anfängerkurs 
ohne Kenntnisse
18:30-19:30 Uhr
Grundschule Wankendorf 
Mo 24. Jan. 2022
Französisch für Anfänger mit 
geringen Kenntnissen 
18:30-20 Uhr
Grundschule Wankendorf 
Mo 24. Jan. 2022
Englisch Anfängerkurs –
ohne Vorkenntnisse
19:30 –21;00 Uhr
Grundschule Wankendorf  
65 Euro// 10x
Sa 26. Febr. 2022
Erste - Hilfe – Kurs
9-17 Uhr 
Grundschule Wankendorf  
35 Euro

VHS
Wankendorf

1970 - 2020
50 Jahre

allen eine friedliche Adventszeit!

Wir wünschen



-CAR-SERVICE 

Wir danken allen Kunden für das 
entgegengebrachte Vertrauen und 
wünschen Ihnen und allen Freunden 
und Bekannten frohe Weihnachten 
und ein glückliches erfolgreiches Jahr 2022.

Inh.: Torsten Klose
Kirchtor 1- 3 · 24601 Wankendorf
Tel.: 0 43 26/98 02 55

24.12.2021          15.01.2022

16.01.2022

Allen Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes
Weihnachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches
neues Jahr wünscht

AUTOSERVICE TRAPPENKAMP
ALLE FABRIKATE

Meisterbetrieb der KFZ-Innung

Industriestraße 24 * 24610 Trappenkamp
Telefon: 04323/805577 * Fax: 04323/805575

Liebe Kunden, Geschäftspartner, 
Freunde und Bekannte –

wir möchten uns bei Ihnen und Euch für das in diesem
Jahr entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken.
Nach einem ereignisreichen Jahr wünschen wir Ihnen

und Euch nun besinnliche Weihnachtstage und 
Gesundheit und Zufriedenheit für das Jahr 2022.

Bauunternehmen

Willy Stölting GmbH + Co. KG
Inhaber Ralf Stölting

❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❆

❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❆

❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄

❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
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ETWA TANK GmbH

Auf diesem Wege möchten wir allen 
Kunden für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen danken.
Wir wünschen Ihnen und allen Freunden 
und Bekannten ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr.

Inh.: Torsten Klose
Kirchtor 1-3 · Wankendorf
Kronberg 6 · Bornhöved

Stefan Conrad
und Familie

Kfz-Meisterbetrieb

Arsenalstraße 10 · 24610 Trappenkamp · % (0 43 23) 45 79

Wir wünschen allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr. Gleichzeitig danken wir für das
uns entgegengebrachte Vertrauen und hoffen, 
dass wir Sie auch in Zukunft nicht enttäuschen werden.

BBBüüü
ccchhheeerrr

&&& NNNeeeuuueee MMMeeedddiiieeennnSchulz

Buchhandlung Thomas Schulz
Am Alten Markt 9B · 24619 Bornhöved · Tel. 04323 /96464
Tägl. 9.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr, Sa. 9.00-12.30 Uhr

Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,
erfolgreiches neues Jahr wünschen Familie

Thomas Schulz und die Mitarbeiterinnen 
der Buchhandlung

Allen Kunden,

„Der HERR, euer Gott, ist Gott
oben im Himmel und unten auf
Erden.“ Josua 2,11
Bis zu 50 Personen können in
die Kirche eingelassen werden.
Die qualifizierten Masken müs-
sen die gesamte Gottesdienst-
dauer getragen werden.
Aufgrund der aktuellen Lage er-
folgt der Einlass zu allen Got-
tesdiensten und
Veranstaltungen ausschließlich
mit 3G- Nachweis.
Weihnachtsandachten auf den
Dörfern:
Schmalensee 18.12.2021 um 16
Uhr
Kalübbe 18.12.2021 um 18 Uhr
Daldorf 19.12.2021 um 16 Uhr
Damsdorf 19.12.2021 um 18 Uhr
Gottesdienst zum 4. Advent am
19.12.2021 um 10 Uhr in der Vice-
lin-Kirche St. Jakobi
Freitag, 24.12.2021 Heiligabend
14:00 Uhr Familiengottesdienst
mit Krippenspiel
15:30 Uhr Familiengottesdienst
mit Krippenspiel
17:00 Uhr Gottesdienst zur Christ-
vesper
23:00 Uhr Gottesdienst zur Christ-
nacht
Sonnabend,  25.12.2021 1.
Weihnachtstag
17 Uhr Weihnachtsgottesdienst
mit Gospelchor
Sonntag, 26.12.2021 2. Weih-
nachtstag
10 Uhr Familien-Weihnachtsral-
lye. Eine Schnecken-Schleim-
Jagd durch Bornhöved auf der
Suche nach dem Weih- nachtsge-
heimnis
Turmblasen vom Turm der Vice-
lin-Kirche St. Jakobi Bornhöved
Jeden Dienstag von 17:45-18:00
Uhr erklingen Choräle, Wunschlie-
der und am Ende ein Abendlied
vom Turm der Vicelin-Kirche St.
Jakobi. Wunschlieder dürfen im
Kirchenbüro (Tel. 04323- 90 12 11)
oder per mail benannt werden und
werden dann beim folgenden
Turmblasen erklingen. Sofern es
die Corona-Bedingungen zulas-
sen, werden auch warme Ge-
tränke für die Zuhörenden am
Turm gereicht.
Post für Dich- Adventsbriefka-
sten
Vom 1.- 24. Dezember 2021 vor
dem Martin-Luther-Haus gefüllt
mit adventlichen Überraschungen
zum Mitnehmen.
Öffnung  Kirchenbüro
Die Öffnungszeiten finden Sie un-
tenstehend. Vieles lässt sich kon-
taktlos regeln per Telefon oder
Mail. Die Ein- gangstür wird ver-
schlossen sein; Eingang nur unter
3G Bedingungen. Bitte klingeln
Sie. Zur Einhaltung des Ab-
standsgebotes können max. 2
Personen zurzeit eingelassen
werden und es ist ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. So errei-
chen  Sie uns: Kirchenbüro Gesa
Heß Tel. 04323-901211, , Mail-
kirchenbuero@kirchengemeinde-
bornhoeved.de, Fax 04323-
901217, Sprechzeiten: Mo, Di + Fr
von 10:00 bis 12:00 Uhr und Mi
von 14:30-17:30 Uhr oder nach
Absprache.
Pastorin  Egener - 04323-901214
Pastor Scheel 04531-1695591,
mobil 0151-12733239
Frau Rochau - 04323-901212V i -
celin-Kindergarten Bornhöved,
Frau Stumpf, 04323-6464
Friedhofsverwaltung - Tel. 04323-
6770 und e-mail: friedhof@kir-
chengemeinde-bornhoeved.de,
Öffnungszeiten in der Friedhofs-
verwaltung: Mo. 14-15 Uhr, Mi.+
Fr. 9-10 Uhr, wenn möglich, bitte
nach vorheriger telefonischer An-
meldung 04323/6770.

Ev.-Luth.
Kirchengemeinde

Bornhöved



Allen Kunden, 
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.          
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Kuhberg 1    24619 Bornhöved    TEL: 04323 / 74 43

Immer preiswert, immer prompt Runge kommt...

• Heizöl • Diesel 
• Kohle • Futter 

• Schüttgut
Fa. Runge erreichen Sie unter der Tel.-Nr. 

0 45 26-13 88 oder im Notfall 0163- 8 45 45 70 (Senior)
Bundhorster Ch. 16–18, 24326 Ascheberg

Wiebke & Michael Runge, Familie Joachim Runge 
und alle Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter

Wir wünschen 
Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden

Zum Jahreswechsel Dank für Vertrauen und Treue
Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück, Erfolg

und weitere gute Zusammenarbeit

Fa. Runge erreichen Sie nur unter 
der Tel.-Nr. 04526 -1388

Bundhorster Ch. 16-18, 24326 Ascheberg

Danke
unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden 

für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit 
für ihr Vertrauen und ihre Treue.

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Kurt Starke GmbH
Bornhöved, Kuhberg 27

Ich bedanke mich für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen 
und wünsche allen eine 
schöne Weihnachtszeit 
und ein gesundes 
neues Jahr.

Ihr Partner für Tier, Haus, Hof und Garten!

Bösterredder 2, 24601 Wankendorf
Tel.: 04326/ 28 85 58, Fax 04326/ 28 85 60

JahnJahn

Einfach ausschneiden und im Markt vorlegen. Nur ein Gutschein pro Person 
und Einkauf einlösbar, keine Auszahlung möglich und nicht kombinierbar. 
Von der Aktion ausgenommen sind unsere knallhart kalkulierten Artikel 
aus diesem Prospekt. Einlösbar vom X.XX.2011 bis XX.XX.2011.

Nutzen Sie unsere Rabatt-Taler!
Auf einen Artikel Ihrer Wahl aus unserem 
gesamten Sortiment, außer Landhandel.

Eröffnungstage
am 2.9. und 3.9.2011

Ihr Partner für Tier, Haus, Hof und Garten!

Bösterredder 2, 24601 Wankendorf
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Von der Aktion ausgenommen sind unsere knallhart kalkulierten Artikel 
aus diesem Prospekt. Einlösbar vom X.XX.2011 bis XX.XX.2011.

Nutzen Sie unsere Rabatt-Taler!
Auf einen Artikel Ihrer Wahl aus unserem 
gesamten Sortiment, außer Landhandel.

Eröffnungstage
am 2.9. und 3.9.2011

Ihr Partner für Tier, Haus, Hof und Garten!

Bösterredder 2, 24601 Wankendorf
Tel.: 04326/ 28 85 58, Fax 04326/ 28 85 60

JahnJahn

Einfach ausschneiden und im Markt vorlegen. Nur ein Gutschein pro Person 
und Einkauf einlösbar, keine Auszahlung möglich und nicht kombinierbar. 
Von der Aktion ausgenommen sind unsere knallhart kalkulierten Artikel 
aus diesem Prospekt. Einlösbar vom X.XX.2011 bis XX.XX.2011.

Nutzen Sie unsere Rabatt-Taler!
Auf einen Artikel Ihrer Wahl aus unserem 
gesamten Sortiment, außer Landhandel.

Eröffnungstage
am 2.9. und 3.9.2011

Ihr Partner für Tier, Haus, Hof und Garten!

Bösterredder 2, 24601 Wankendorf
Tel.: 04326/ 28 85 58, Fax 04326/ 28 85 60

JahnJahn

Einfach ausschneiden und im Markt vorlegen. Nur ein Gutschein pro Person 
und Einkauf einlösbar, keine Auszahlung möglich und nicht kombinierbar. 
Von der Aktion ausgenommen sind unsere knallhart kalkulierten Artikel 
aus diesem Prospekt. Einlösbar vom X.XX.2011 bis XX.XX.2011.

Nutzen Sie unsere Rabatt-Taler!
Auf einen Artikel Ihrer Wahl aus unserem 
gesamten Sortiment, außer Landhandel.

Eröffnungstage
am 2.9. und 3.9.2011

24601 Wankendorf · Bösterredder 2 
Tel. 0 43 26 / 28 85 58 · Fax 0 43 26 / 28 85 60

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8.00-18.00 Uhr u. Mi. & Sa. 8.00-13.00 Uhr
www.landmarkt-jahn.de

Tierfutter und Zubehör

Arbeits- und 
Freizeitbekleidung

Reitzubehör
Werkzeuge 
und Bauartikel

Motoristik
Gartenbedarf

Angelbedarf
Spielwaren

Wir wünschen allen unseren Kunden, 
Geschäftsfreunden und Bekannten 
ein frohes  Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr, verbunden mit einem 
herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Jahr fällt unser 
Silvesterpunsch leider aus!

Elektrotechnikermeister 
Kai Schnathmeier

Heidkamp 3
24326 Kalübbe

04526 /9073532

0151 /40746988
schnathmeierelektro@gmx.de

Elektroinstallation

Alt-, Küchen- und Badumbau

Sat & TV-Anlagen, 
Solaranlagen

Reparatur von 
Weiß- und Hausgeräten 

Verteilungs- und 
Zähleranlagen

Anschluss von E-Autos,
Netzwerktech

 0452
 0151

Wir danken unserern Kunden für Ihr vertrauen 
und wünschen ein frohes Weihnachtsfest.

Peter Volquardts GmbH
Johannisstr. 42
24306 Plön am See

Tel.  04522 - 3121
info@pv-sanitaer.de
www.pv-sanitaer.de

Peter Volquardts GmbH
Johannisstr. 42
24306 Plön am See

Tel.  04522 - 3121

SANITÄR GASHEIZUNG SOLAR KUNDENDIENSTGASHEIZUNG SOLGASHEIZUNG

Peter Volquardts GmbH
Johannisstr. 42
24306 Plön am See

o@pv-sanitaer
www.pv-sanitaer

SANITÄR GASHEIZUNG

o@pv-sanitaer
www.pv-sanitaer

Wir wünschen unseren 

Kunden, Freunden und 

Bekannten ein besinnliches

Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!

Wir wünschen unseren 

Kunden, Freunden und 

Bekannten ein besinnliches

Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!
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